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Vom6. irovemvrr 1917.
Nachstehende Bekanntmachung wird auf Ersuchen

des Königlichen KnegsmimsteriumZ hiermit zur
allgemeinen Kenntnis ' gebracht mit dem Bemerke«,
daß. soweit nicht nach den Sllgemeinen Strafoe-
fttzen höhere Strafen verwirkt sind, jede Zuwider-
Wndlung hegen die Beschlagnahmevorschristen nach
k 6 der Bekanntmachung über die Sicherstellung
on Kriegsbedarf in der Fassung vom 26. April

S lRerchs^Gesetzbl. © . Z?6) *) und jede Zu-
vrderhan dlung gegen die Meldepflicht gemäß ß-

Gefängnis ' bis zu einem Jahr oder mit
6trf *U 'Zehntausend Mars wird, sofem

1. . . £

1  ü’Jf " nbesugt einen beschlagnahmten Gegenstand
beiseiteschafft, beschädigt oder zerstört, verwe bet
d ^ uft oder raust oder - in anderes B räT'
n,ngs ^ oder Erwcrbsgeschäft über ihn abschlirßt;

Verpflichtung , die beschlagnahmten
Gegenstände zu verwahren und p-lealich -» l,e
handeln , zuwiderhandelt : ' ^ ^ ?u U

‘• toev ben erlassenen Ausführung
estrinmungen zuwiderhandelt . 0

5*) der Bekanntmachung über Aus 'kunftspflicht
vom 12. Juli 1917 (Reichs'-Gesetzbl. S . 601)
bestraft wird . Auch kan» der Betrieb des Han¬
delsgewerbes gemäß dev Bekanntmachung zur
Fernhaltung unzuverlässiger Personen vom Handel
vom 23. September 1915 (Reichs-Gesetzbl. S.
603) untersagt werde» .

- 1 Wer vorsätzlich die Auskunft , zu der er
aus Grund dreser Bekanntmachung verpflichtet ist,
nicht m der gesetzten Frist erteilt oder wissentlich
unrichtige oder unvollständige Angaben macht, oder
m.er 0£r,-aJ. lKS die Einsicht in die Geschäftsbriefe
oder Geschäftsbücher oder die Besichtigung oder
Untersuchung der Betriebseinrichtungen oder Räume
verweigert , oder wer vorsätzlich die vorgeschriebe-
nen Lagerbücher einzurichten oder zu führen unter»
laßt , wird mit Gefängnis bis zu sechs Monaten
und mit Geldstrafe bis zu 10000 Mark oder
mit einer dieser Strafen bestraft , auch können
Vorräte die verschwiegen worden sind, im Ur-
teüe als dem Staate verfallen erklärt werden,
ohne Unterschied, ob sie dem Auskunftpflichligen
gehören oder nicht.

Wer fahrlässig die Auskunft , zu der er auf
Grund dieser Bekanntmachung verpflichtet ist, nicht
in der gesetzten Frist erteilt oder unrichtige oder
unvollständige Angaben macht, ober wer fahrlässig

Artikel  I.
.1 6 b der Bekanntmachung , betreffend Be¬

schlagnahme und Bestandserhebung von Lumpe»
Md neuen StofsabMe « aller Art , vom 18 . Mai
1918 wird aufgehoben.

Artikel  H.
Gine Veräußerung , Lieferung und Verarbeitung

derjenige« Gegenstände, welche bisher auf Grund
der durch Artikel I aufgehobenen Bestimmung von
der Beschlagnahme ausgenommen waren , ist nur
mit Zustimmimg der KrieM -Rohstoff -Abteilung deH
Königlich Preußische» Kriegs 'ministeriums -erlaubt.

Artikel  M.
Diese Bekanntmachung tritt mit dem 6. No¬

vember in Kraft.

Frankfurt a. M ., den 6. November 1917.
Stellv . Genemlkomnmnvo des 18 . « imeekorps.

Mainz , de» 6. November 1917.
Das G ouvernement der Festung Mainz.

die vorgeschriebenen Lagerbücher einzurichten oder
zu fuhren unterläßt , wird mit Geldstrafe bis zu

Mark bestraft.
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^ochstehenoe Bekanntmachung wird auf Ersuchen
^ Königlichen Kriegsministeriums hiermit zur
-Sememen Kenntnis gebracht mit dem Bemerken,

ps - soweit nicht nach den allgemeinen Strafge-
^n höhere Strafen verwirkt sind, jede Zuwider-
Mlung nach 8 8 der Bekanntmachung über die

Verstellung von Kriegsbedarf in der Fassung
; 3 « . April 1917 (Reichs-Gesetzbl. ®.' 376 )*)

«iit' Mit Gefängnis bis zu einem Jahre oder
!«s. Geldstrafe bis zu zehntausend Mark wird,

nicht nach allgemeinen Strafgesetzen höhere
^afe « verwirft sind, bestraft:

bestraft wird . Auch kann der Betrieb des Han¬
delsgewerbes gemäß der Bekanntmachung zur
Fernhaltung unzuverlässiger Personen vom Handel
vom 23. September 1915 (Reichs-Gesetzbl. S.
603) untersagt werden.

2‘ Wv unbefugt einen beschlagnahmte» Gegenstand
beiseiteschafft, beschädigt oder zerstört , verwendet,
verkauft oder kauft , oder ein anderes Beräuße-
rungs - oder Erwerbsgeschäft über ihn obschließt:!

3- wer der Verpflichtung , die beschlagnahmten
Gegenstände zu verwahren und pfleglich zu
behandeln, zuwiderhandelt ; ,

4. wer den erlassenen AussührungKbestimmunaen
zuwidechandelt.

Artikel  1.
^ ^ Ziffer 2 der Bekanntmachung Rr . W»

l . 1770/5 . 17. st. R. A , betreffend Beschlagnahm «,
von reiner Schafwolle, Kamelhaaren , Mohair , « l-
paka, Kaschmir, sowie deren Halberzeugnissen und
Abgängen vom 1. Juli 1917 , wird aufgehoben.

Artikel  2.
Diese Bekanntnrachung tritt mit de« 8 . No¬

vember 1917 in Kraft.
Smnkfurt a. M ., den 8. November 1917.
Stellv. Gevemlkommando des 18. ArmeekorPS.
Mainz , den 6. November 1917.

Das « owveruewewt der Fehtuno« ainz. ,
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z»der VellmMchmr
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Rr. vi. >v. rvoaß. l7.K.R. A. oml. Avril 1917, düreffmd Beschligaehm und
BHMitthedmi« KuWolle und Mstdiumole aller Art.

Nachstehende Bekanntmachung wird auf Ersuchen
des Königlichen KrieOmrnisteriums Hiermit zur
allgemeinen Kenntnis gebracht mit dem Bemerken,
daß, soweit nicht nach den allgemeinen Strafge¬
setzen höhere Strafen verwirkt sind , jede Zuwider¬
handlung gegen die Beschlagnahmevorschristen nach
§ 6 der Bekanntmachung über die Sicher sie,lungl
von Kriegsbedarf in der Fassung vom 26. April
1917 (Reichs'-Gesetzbl. S . 376) *) und jede Zu¬
widerhandlung gegen die Meldepflicht gemäß 8

*) Mit Gefängnis bis zu einem Jahre oder mit
Geldstrafe bis zu zehntausend Mark wird , so,eru
nicht nach allgemeinen Strajgeietzen höhere « traien!
verwirkt find , bestraft:
1.
2. wer unbefugt einen beschlagnahmten Gegenstand

beiseiteschafst, beschädigt oder zerstört , verwen¬
det, verkauft oder kaust, oder ein anderes W
-äû erungs - oder Erwerbsgeichäst uher rhn ab-
schließt:

3. wer der Berpslichtung , die beschlagnahmten Ge-
genstände zn verwahren und pfleglich zu be¬
handeln , zuwiderhandelt:

£ , wer den erlassenen Aussührungsbestimmungen
znwiderhandclt . _

vom6. irovrmdrr 1917.
5*) der Bekanntmachung über Auskunftspflicht
vom 12 . Juli 1917 (Reichs'-Gesetzbl. S . 604)
bestraft wird . Auch kann der Betrieb des Han-
delsgewerbes gemäß der Bekanntmachung zur
Fernhaltung unzuverlässiger Personen vom Handel
vom 23 . September 1915 (Reichs'-Gesetzbl. S.
603) untersagt werden.

*) Wer vorsätzlich die Auskunft , zu der er
auf Grund dieser Bekanntmachung verpflichtet rst,
nicht in der gesetzten Frist erteilt oder wissentlich
unrichtige oder unvollständige Angaben macht, oder
wer vorsätzlich die Einsicht in Die Geschäftsbriefe
oder Geschäftsbücher oder dte Beftchtigung oder
Untersuchung der Betr'iebsemrrchtun ^en oder
Räume verweigert , oder wer vorsätzlich dre vor-
geschriebenen Lagerbücher einzurichtEn oder zu ilch-
rcn unterläßt , wird mit Gefängnis bis zu sechs
Monaten und mit Geldstras^ bis zu zehntausend
Mark oder mit einer dieser Strafen bestraft : auch
können Vorräte , die verschwiegen worden sind,
im Urteile als dem Staate verfallen erklärt wer-
den, ohne UnterschiÄ. ob sie dem Ausknnftpftich-
tigert gehören oder nicht.

Wer sahrlässig di- Auskunft , zu der er au
Grund dieser Bekanntmachung verpflichtet rst, nicht
in der gesetzten Frist erteilt oder unrichtige oder
unvollständige Angaben macht, oder wer sahrlasng

Artikel  I.
§ 6 (Ausnahmen von der Beschlagnahme) der

Bekanntmachung , betreffend Beschlagnahme und
Bestandserhebung von Kunstvolle und Kunstbaum¬
wolle aller Art vom 1. April 1917 , wird aufge¬
hoben.

Artikel II.
Eine Veräußerung , Lieferung und Verarbeitung

der Gegenstände , welche bisher auf Grund
der durch Artikel I aufgchoökneu Bestimmung von
der Beschlagnahme ausgenommen waren , ist nur
mit Zustimmung der Kriegs-Rohstoff-Abteiluug des!
Königlich Preußischen Kriegsministeriums erlaubr.

Artikel  III.
Diese Bekanntmachung tritt am 6. November

1917 in Kraft.

Frankfurt a . M ., den 6 . November 1917.
Stellv . Generalkommando des 18. Armeekorps.

Mainz , den 6. November 1917.
Das Gouvernement der Feschng Mainz.

die vorgeschriebenen Lagerbüchcr einzurichtrn oder
zu führen unterläßt , wird mit Geldstrafe bis zn
dreitausend Mark bestraft.

Verschollen.
Original-Roman vonH. Cou rths - Mahler.

69. Fortsetzung. (Nachdruck,verbotm)

-Eine Platte mit köstlichen rosigen Schinken¬
schnitten, frische Eier, goldgelbe Butter und duf¬
tendes Brot wurden aufgetragen . Dazu kam eme
Riesenkanne sehr aromatisch- duftenden Kaffees,
eine ebenso große Kanne mit frischer Milch und
köstliche frische Sahne.

In ausgelassenster Stimmung nahm man an
der primitiven Tafel auf den langen Bänken
Platz . Für die Damen hatte Lothar an den beiden
Schmalseiten der Tasel zwei Sessel ausstellen las¬
sen, die er selbst aus dem Forsthaus herüber ge¬
holt hatte . . '

Eine Serviette unter den Arm geklemmt, spielte
er in unsagbar komischer Weise den dienstbeflissenen
Kellner und servierte mit Grandezza den Damen
Speise und Trank . Als er auch Beva aus diese
Weise bedient hatte , beugte er sich plötzlich zu
ihr herab und küßte sie auf die Wange.

„Staat des Trinkgeldes , Väschen !" rief er über¬
mütig.

Lilian sah in diesem Moment schnell zu Ro¬
nald hinüber , um zu sehen, was er für ein Gesicht
machen würde zu dieser Zärtlichkeit Lothars seiner
„Braut " gegenüber.

Ronald hatte sich in seinem verbissenen Zorn
über Lothars „ läppisches Wesen" , wie er es bei
sich nannte , geärgert und sah finiter aus - Kilian
erschrak über diesen Ausdruck seines Gesichts und
glaubte , er sei zornig darüber , daß Lothar Vepa
geküßt hatte . Wie eifersüchtig mußte er sein, daß
ihn schon die harmlose vetterliche Zärtlichkeit so
in den Harnisch brachte. Und im Bestreben , ihm
eine Qual zu sparen und Vcva vor einer mög¬
lichen Szene mit ihrem „ Verlobten " zu behüten,
rief sie Lothar au ihre Seite und fesselte ihn
durch ihre Unterhaltung.

Verstohlen sah sie dann nochmals zu Ronald
hinüber . Er mühte sich sichtlich, heiler zu schei¬
nen , aber in seinen Augen brannte ein düsterer,
gequälter Ausdruck. Die sonst so Hellen, klaren
Grauaugen erschienen säst schwarz,
f >Db Beva nichts ahnte von seinem Zorn und
seiner Eifersucht ? Sie war so harmlos vergnügt
und heiter.

Fast eine Stunde saß man bei dein frugalen
Frühstück, dem hauptsächlich die Ossiziere mit gu¬
tem Appetit zusprachen- Dann rüstete man aber
zum Ausbruch, weil die Herren »um Dienst zurück
mußten und man einen Teil des Heimweges ge¬
meinsam zurücklegen wollte.

Die Pferde wurden vorgesührt . Als erster erhob
sich Ronald und trat wir entschlossenem Ausdruck
an Lilians Pferd heran. Er war nicht gewillt,
ein zweites Mal einem anderen den Ritterdienst
zu überlassen, der jungen Dame in den Sattel
zu helfen. '

Lilian kam an Lothars Seite von der Tafel
herüber , die Schleppe ihres Reitkleides über den
Ärm geschlagen, sv daß die zierlichen schlanken
Füße in den sesten RÄstieselchen sichtbar tvaren-
Als sie Ronald wartend neben ihrem Pferde stehen
sah, glaubte sie es in seinen Augen ungeduldig,
aufzucken zu sehen.

„Er wünscht, daß ich mich beeile, damit ihm,
niemand bei Beva zuvorkommt," dachte sie.

Und das Haupt leicht neigend , sagte sie zu
ihm in ihrer höflich ruhigen Weise:

„Helsen Sie nur Genoveva , Herr von Ort-
lingen . Herr von Kreuzberg wird mich in den
Sattel heben."

Ronald und Lothar bekamen a tempo rote
Köpfe. Ronald ärgerte sich über diese Abfuhr
und Lothar freute sich der Auszeichnung.

Mit einer kurzen, fast brüsken Verneigung trat
Ronald zurück, und ging, ohne ein Wort zn ant¬
worten , zu Beva hinüber . Die Röte seines Ge¬
sichts war einer sahten Blässe gewichen. Lilian
ahnte nicht, was sie mit dieser Bevorzugung Lo¬
thars angerichtet hatte. Sie glaubte , Ronald einen
Gefallen erwiesen zu haben.

Als dieser Beva in den Sattel gehoben batte,
fragte sie leise:

„Was ist dir . Ronald ? Tu siehst so blaß aus
und scheinst mir verstimmt zu sein."

Er schüttelte hastig den Kopf.
„Es ist nichts, Veva. Ich habe nur ein wenig

Kopsweh." .
Veva streichelte sanft seine Stirn.
„Armer Ronald ."
Lilian bemerkte diese Heilte Szene.
„Sie muß ihn begütigen." dachte sic. Sie ritt

zwischen Lothar und einem der anderen Offiziere
schnell voraus , die beiden anderen Offiziere folg¬
ten und Ronald und Veva bildeten den Schluß

Es war ein hübsches Bild , als die keine Kaval¬
kade im Hellen Sonnenschein über die Waldwiese
nach dein Wald hinüber ritt . Die Försterin ^ und
ihre Magd , die mit dem Abräumen der Tasel
beschäftigt waren , sahen ihr mit glänzenden Augen
nach.

„Ich Hab all ' n Taler Trinkgeld kriegt, Frau
Förstern, " sagte die Mag !d vergnügt.

Auch die Frau Försterin tvar -zufrieden und
wünschte sich alle Tage so noble Gäste.

Ronald und Veva blieben ein wenig hinter den
, anderen zurück.

„Wußtet ihr , daß dein Vetter und die anderen
Herren im Forsthaus sein wüchen ?" fragte Ronald
scheinbar unbefangen-

Veva nickte lächelnd.
„Freilich , wir haben es doch gestern verabredet.

Sagten wir dir nichts davon ?"
„Nein, " antwortete er kurz.
„Oh , ich glaubte , du warst orientiert . Es war

sehr hübsch, daß sie da waren . Lilian freute sich
sehr Darauf , hauptsächlich, weil Lothar dabei war"

Ronav hätte am liebsten zornig aufgelacht, aber
er beherrschte sich. Nur seine Augen folgten mit
entschieden eifersüchtigen Blicken Lothar und Lilian.

„Dein Vetter scheint „lieb Kinid" bei Miß Eroß-
hall zu sein," sagte er heiser.

Veva lachte harmlos.
„Sic amüsiert sich über ihn und mag ihn gern

leiden , wie fast jedermann . Er ist ja auch cm
reizender Mensch mit seiner unverwüstlichen guten
Laune und seinen drolligen Einfällen - Man muß
ihm gut sein." äB

„Mir scheint, er hat reichlich Veranlagung »um
Hansnarren ", stieß ec verbissen heraus-

Wieder lachte Vcva, ahnungslos , was Ronald
zu diesem Ausfall vcranlaßte.

„Ach, Ronald , du mußt ihn mit dem rich-aM
Maßstab messen. Daß er dir mit deiner ernsthm W*
und ein wenig strengen Gesinnung nicht gefaur,
wenn er seine Narrenspossen treibt , kann ich
denken. Aber ec ist ein blendender Gesellschaft?-
und ein Sorgenbrecher mit seinem sonnigen
mor . Außerdem ist er ein wirklich guter Men,»-
Man kann ihm niemals gram sein. Und Lilm
ist ihm so dankbar, daß. er ihren Vater aufhefler
Sie sähe cs am liebsten, er käme jeden Tag »a«
Kreuzberg ." in

Dies alles klang Ronald gar nicht Iteblw
die Ohren . Bisher war ihm Lothar von KrE
berg -ganz sympathisch gewesen, aber jetzt war e
Gefühl in ihm, als müsse er ihn hassen. .

An einem Kreuzweg mußten sich dann *
Ossiziere von den Damen und Ronald trenn -
weil sie hier einen anderen Weg nach der
einschlugen. Sie verabschiedeten sich in heMkltr
Stimmung . ,itet

Ronald und die beiden Damm ritten
Aber die srohe Laune schien mit den Os W
verflogen zu sein. Lilian wurde sehr stG ^
Ronald sah düster vor sick) hin und biß sich n -r
auf die Lippen-

(Fortsetzung folgt.)

Verantw . Schriftleitung : I . L. M e l»
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